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Studienordnung 

für den Bachelor-Studiengang 
Landschaftsarchitektur 

(Landscape Architecture) 
des Fachbereichs V 

der Beuth Hochschule für Technik Berlin 
 

vom 13.05.2011 
 
 
Gemäß § 71 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) in der 
Fassung vom 13. 02. 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2010 (GVBL. S. 560), erlässt der Fachbereichsrat des Fachbereichs V folgen-
de Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Landschaftsarchitektur (Lands-
cape Architecture): 
 
 
 
 
Übersicht 
§1 Geltungsbereich 

§2 Geltung von Rahmenordnungen und Frauenförderplan 

§3 Studienziel 

§4 Zugangsvoraussetzungen 

§5 Struktur und Inhalte des Studiums 

§6 Module gemäß §9 (2) Rahmenstudienordnung 

§7 Inkrafttreten 

 
 
§1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden im Bachelor-Studiengang Land-

schaftsarchitektur, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung 

noch nicht zur Abschlussprüfung angemeldet sind.  

 
§2 Geltung von Rahmenordnungen und Frauenförderplan 

(1) Die Bestimmungen der Rahmenstudienordnung der Beuth Hochschule für 

Technik Berlin sind in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil dieser Ord-

nung. 

(2) Der geltende Frauenförderplan des Fachbereichs V ist zu beachten. 
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§3 Studienziel 

(1) Die Studierenden erwerben Kenntnisse in Gestaltung, Planung und Technik, 

um Freiräume im besiedelten und unbesiedelten Bereich unter ästhetischen 

und funktionalen Aspekten zu erhalten, neu zu gestalten und entwickeln. Im 

Austausch mit allen am Planungs- und Ausführungsprozess Beteiligten kön-

nen die Studierenden für Mensch, Gesellschaft und Natur nachhaltige Lösun-

gen entwickeln. Die Absolventinnen und  Absolventen können in allen Aufga-

benfeldern der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung selbständig und 

eigenverantwortlich arbeiten. 

(2) Der Studiengang Bachelor Landschaftsarchitektur bildet mit dem Studiengang 

Master Urbanes Pflanzen- und Freiraum-Management ein konsekutives Sys-

tem. 

 
§4 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Es gelten die Zugangsvoraussetzungen gemäß Rahmenstudienordnung. 

(2) Eine praktische Vorbildung von 26 Wochen ist eine zusätzliche Voraussetzung 

zur Zulassung zum Studium. Die geeigneten Ausbildungen / Fachrichtungen 

gemäß §11 BerlHG und die Details für das vorgeschriebene Vorpraktikum re-

gelt die Anlage 2. 

 
§5 Struktur und Inhalte des Studiums 

(1) Das Bachelor Studium umfasst 6 Fachsemester. 

(2) Die Aufnahme von Studierenden erfolgt jährlich mit Beginn des Wintersemes-

ters. Somit wird jedes Modul einmal jährlich gemäß Studienplan angeboten. 

(3) Das Studium ist gemäß Studienplan strukturiert. (siehe Anlage 1) 

(4) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs V legt die fachliche und organisatori-

sche Ausgestaltung der Module und die dazu gehörigen Prüfungsmodalitäten 

in den Modulbeschreibungen fest. Die Modulbeschreibungen 

(http://www.beuth-hochschule.de/423/detail/bla) sind Bestandteil dieser Ord-

nung. 

(5) Die Regelungen zur Ausgestaltung der Wahlpflichtmodule sind der Anlage 1 

zu entnehmen. 
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(6) Die Abschlussprüfung wird gemäß jeweils gültiger Rahmenprüfungsordnung 

durchgeführt. 

(7) Die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit beträgt 12 Wochen. 

 
§6 Module gemäß §9 (2) Rahmenstudienordnung 

(1) Jede/r Studierende muss zwei Module des ersten Fachsemesters bis zum En-

de des zweiten Angebotssemesters erfolgreich abgeschlossen haben. Nähe-

res regelt die jeweils gültige Rahmenprüfungsordnung. 

Diese Module sind: 
(1) B01 - Ringvorlesung Landschaftsarchitektur 

(2) B03 - Darstellung I 

 
§7 Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mit-

teilungen der Beuth Hochschule für Technik Berlin zum Wintersemester 

2011/2012 in Kraft. 
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Anlage 1 zur StO Bachelor Landschaftsarchitektur 
 

Modul Modulname

Studienplan-

semester

SU

SWS

Ü

SWS Credits

Noten-

gewicht P / WP

Servicegebender

Cluster

B01 Ringvorlesung Landschaftsarchitektur 1 4 5 5 P Eigener Studiengang

B02 Freiraumkunst 1 4 5 5 P Eigener Studiengang

B03 Darstellung I 1 2 2 5 5 P Eigener Studiengang

B04 Baustoffkunde 1 3 1 5 5 P Eigener Studiengang

B05 Recht und Verwaltung 1 4 5 5 P Eigener Studiengang

B06 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen 1 5 5 P

B 06.1 Mathematische Grundlagen 1 2 FB II M

B 06.2 Botanische Grundlagen 1 2 Eigener Studiengang

B07 Freiraumgestaltung I 2 2 3 5 5 P Eigener Studiengang

B08 Darstellung II 2 2 3 5 5 P Eigener Studiengang

B09 Bodenkunde 2 2 2 5 5 P Eigener Studiengang

B10 Pflanzenkunde 2 2 2 5 5 P Eigener Studiengang

B11 Landschaftsökologie 2 2 3 5 5 P Eigener Studiengang

B12 Wahlpflichtmodul I 2 5 5 WP

B13 Freiraumgestaltung II 3 3 2 5 6 P Eigener Studiengang

B14 Bautechnik I 3 3 2 5 6 P Eigener Studiengang

B15 Umweltplanung I 3 3 2 5 6 P Eigener Studiengang

B16 Pflanzenverwendung 3 2 2 5 5 P Eigener Studiengang

B17 Wahlpflichtmodul II 3 5 5 WP Eigener Studiengang

B18 Studium Generale I 3 2 2,5 2 WP FB I

B19 Studium Generale I 3 2 2,5 2 WP FB I

B20 Freiraumgestaltung III 4 3 2 5 6 P Eigener Studiengang

B21 Bautechnik II 4 3 2 5 6 P Eigener Studiengang

B22 Umweltplanung II 4 3 2 5 6 P Eigener Studiengang

B23 Projekt Pflanzenverwendung 4 3 5 5 P Eigener Studiengang

B24 Wahlpflichtmodul III 4 10 10 WP Eigener Studiengang  
 

Modul Modulname

Studienplan-

semester

SU

SWS

Ü

SWS Credits

Noten-

gewicht P / WP

Servicegebender

Cluster

B25 Vorbereitung Praxisphase 5 2 2 5 5 P Eigener Studiengang

B26 Praxisphase 5 20 5 P Eigener Studiengang

B27 Auswertung Praxisphase 5 4 5 5 P Eigener Studiengang

B28 Wahlpflichtmodul IV 6 5 5 WP Eigener Studiengang

B29 Berufsfeldanalyse 6 2 5 5 P Eigener Studiengang

B30 Arbeitsmethodik 6 2 5 5 P Eigener Studiengang

B31 Abschlussprüfung 6 15 25 Eigener Studiengang

B31.1 Bachelor-Arbeit 6 12 20 P Eigener Studiengang

B31.2 Mündliche Prüfung 6 2 3 5 P Eigener Studiengang

WP01 Objektanalysen 2 2 2 5 WP Eigener Studiengang

WP02 Vermessung 2 2 2 5 WP FB III G

WP03 CAD-Projekt 3 2 2 5 WP Eigener Studiengang

WP04 GIS-Projekt 3 2 2 5 WP Eigener Studiengang

WP05 Projekt Entwurf 4 4 2 10 WP Eigener Studiengang

WP06 Projekt Bauabwicklung 4 4 2 10 WP Eigener Studiengang

WP07 Projekt Umweltplanung 4 4 2 10 WP Eigener Studiengang

WP08 Landschaftsarchitektur u. Städtebau 6 4 5 WP Eigener Studiengang

WP09 Bautechnik III 6 4 5 WP Eigener Studiengang

WP10 Umweltmanagement 6 4 5 WP Eigener Studiengang

Wahlpflichtmodule
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SU  = Seminaristischer Unterricht 

Ü  = Übung 

SWS = Semesterwochenstunden 

P  = Pflichtmodul 

WP  = Wahlplfichtmodul 

 
 

Hinweise zu Wahlpflichmodulen

im 2. Semester Modul B12 Wahlpflichtmodul I kann gewählt werden zwischen den 2 Fächern

"Objektanalysen" und "Vermessung"

im 3. Semester Modul B17 Wahlpflichtmodul II kann gewählt werden zwischen den 2 Fächern

"CAD-Projekt" und "GIS-Projekt"

im 4. Semester Modul B24 Wahlpflichtmodul III kann gewählt werden zwischen den 3 Fächern

"Projekt Entwurf", "Projekt Bauabwicklung"  und "Projekt Umweltplanung"

im 6. Semester Modul B28 Wahlpflichtmodul IV kann gewählt werden zwischen den 3 Fächern

"Landschaftsarchitektur und Städtebau", "Bautechnik III" und "Umweltmanagemet"  
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Anlage 2 zur StO Bachelor Landschaftsarchitektur 
 
 
Praktische Vorbildung und Voraussetzung für die vorläufige Immatrikulation ge-
mäß § 11 BerlHG 
 
 
(1) Berufsausbildungen können als praktische Vorbildung anerkannt werden, sofern 

sie die Bestandteile enthalten, die im Ausbildungsplan genannt sind. Die jeweils 
fehlenden Bestandteile müssen nachgeholt werden. 

(2) Folgende Berufsausbildungen sind als Teil der praktischen Vorbildung für eine 
vorläufige Immatrikulation nach § 11 BerlHG i. d. F. vom 27.2.2003 (GVBl. S. 101) 
anzuerkennen: 

Anerkennung ganzes Praktikum: 

- Gärtner/in Fachrichtung Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau oder Baumschule 

- gepr. Natur- und Landschaftspfleger/in 

 

Anerkennung 13 Wochen Praktikum: 

- Gärtner/in Fachrichtung Staudengärtnerei 

 

Anerkennung 8 Wochen Praktikum: 

- Gärtner/in Fachrichtung Friedhofsgartenbau, Obst-, Gemüsebau 

- Floristik 

 
(3) Über die Gleichwertigkeit von Berufsausbildungen oder Fachrichtungen mit ande-

ren Bezeichnungen als den oben genannten entscheidet der/die Dekan/in. 
 
(4) Die im Ausbildungsplan genannten Inhalte müssen in Art und Umfang in einem 

geeigneten Betrieb durchgeführt werden. Die Studienbewerberin / der Studienbe-
werber hat dies durch detailierte Bescheinigung des Ausbildungsbetriebes nach-
zuweisen. Die Anerkennung erfolgt durch die/den Beauftragte/n für praktische 
Vorbildung. 

 
(5) Ausbildungsplan: 
- Insgesamt ist eine praktische Vorbildung im Umfang von 26 Wochen (130 Vollzeit-

arbeitstagen) nachzuweisen. Davon sind 18 Wochen vor Beginn des Studiums zu 
absolvieren. Die restlichen 8 Wochen sind bis zum Ende des 2. Studiensemesters 
nachzuweisen. 
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- Themenschwerpunkt 1: 

Baustoffe, Baumaschinen und -geräte 

Pflanzenkenntnisse; 
Bodenarten, Bodentypen; 
Bodengruppen und ihre Eigenschaften; 
Baustoffe wie Beton, Holz, Kunststoff;  
Maschinen und Geräte 

 
- Themenschwerpunkt 2: 

Bauweisen und Arbeitsmethoden 

Bodenarbeiten; 
Pflanz- und Saatarbeiten; 
Pflanz- und Gehölzschnitt; 
Wegebau, Stein-, Maurer- und Holzarbeiten;  
Fertigteilverwendung;örtliche Produktion; 
Sicherungsbauweisen, Ingenieurbiologie; 
Pflegearbeiten; 
Maschinen- und Geräteeinsatz 

 
- Themenschwerpunkt 3: 

Rahmenbedingungen, Steuerung der Bauabläufe und Menschenführung 

jahreszeitliche Abhängigkeiten (Pflanz- und Saatzeiten);  
gestalterische, funktionale, gesetzliche und administrative Abhängigkeiten; 
Abhängigkeiten zwischen Bodenarbeiten,  
Wegebau, Pflanzung, Saat und Pflege; 
Arbeitsabläufe auf der Baustelle; 
Ordnungs- und Führungspositionen, Teamarbeit; 
Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen Gewerken (Tiefbau, Hochbau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


